
Gleichordnungskonzern* (GOK)

*) Im „Gleichordnungskonzern“ (GOK) werden die beiden rechtlich nach wie vor selbständigen Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, ohne dass ein Unternehmen von dem anderen abhängig würde. Durch die einheitliche Leitung soll die 
gesamte Geschäftstätigkeit der Unternehmen einschließlich ihrer Tochter- und Enkelgesellschaften koordiniert werden, um eine gemeinsame erfolgreiche Entwicklung der Unternehmen zu fördern und zu stärken.
**) Wirksamwerden der Verschmelzung der Süddeutsche Lebensversicherung a.G. auf die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. durch Eintragung im Handelsregister am 22.08.25. Wirksamwerden der Übertragung des Vermögens der Süddeutsche Allgemeine 
Versicherung a.G. auf die Stuttgarter Versicherung AG durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 22.08.25. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung bzw. der Vermögensübertragung sind die Gesellschaften Süddeutsche Lebensversicherung a.G. bzw. die 
Süddeutsche Allgemeine Versicherung a.G. erloschen.

Süddeutsche Krankenversicherung a. G.** Stuttgarter Lebensversicherung a. G. 

 Einheitliche Leitung 
durch 6-köpfiges 

Vorstandsteam im „GOK“

Beteiligungen SLV Stuttgarter Versicherung AG (SVA)

DIREKTE LEBEN Versicherung AGWeitere Beteiligungen SVH

Stuttgarter Lebensversicherung a. G. 
(SLV)

Stuttgarter Versicherung Holding AG (SVH)Beteiligungen SDK

Süddeutsche Krankenversicherung a. G. 
(SDK)
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